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Hochschule Technische Hochschule Aschaffenburg 

Ggf. Standort  

  

Studiengang Angewandte Forschung in den Ingenieurwissenschaften 

Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung Master of Science 

Studienform 

 

 

Präsenz ☒ Fernstudium ☐ 

Vollzeit ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☐ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Kooperation § 19 MRVO ☐ 

Berufs- bzw. 
ausbildungsbegleitend 

☐ Kooperation § 20 MRVO ☐ 

Studiendauer (in Semestern) 3 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 90 

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☒ weiterbildend ☐ 

Aufnahme des Studienbetriebs am 

(Datum) 

15.03.2022 

Aufnahmekapazität 

(Maximale Anzahl der Studienplätze) 

Keine Beschränkung 
Ziel ca. 30 (ca. 90) 

Pro Semester ☒ Pro Jahr ☐ 

Durchschnittliche Anzahl* der Studien-
anfängerinnen und Studienanfänger 

4 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☐ 

Durchschnittliche Anzahl* der 
Absolventinnen und Absolventen 

Noch keine Pro Semester ☐ Pro Jahr ☐ 

* Bezugszeitraum: SoSe 2022 
  

Konzeptakkreditierung ☐ 

Erstakkreditierung  ☒ 

Reakkreditierung Nr. (Anzahl)  
  

Verantwortliche Agentur AQAS e.V. 

Zuständige Referentin Dr. Simone Kroschel 

Akkreditierungsbericht vom 22.11.2022 
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Ergebnisse auf einen Blick 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbericht (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien ge-

mäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 
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Kurzprofil des Studiengangs 

Die Technische Hochschule Aschaffenburg ist eine staatliche Hochschule des Landes Bayern mit derzeit über 

3.300 Studierenden. Sie gliedert sich in die Fakultät „Ingenieurwissenschaften“, an der der vorliegende Studi-

engang angesiedelt ist, sowie die Fakultät „Wirtschaft und Recht“ und die in Gründung befindliche Fakultät 

„Gesundheitswissenschaften“. 

Der Studiengang „Angewandte Forschung in den Ingenieurswissenschaften“ (MAF) soll Studierenden aus ver-

schiedenen Bachelorstudiengängen ein breites fachliches Angebot mit einem hohen wissenschaftlichen An-

spruch zur Verfügung stellen. Er ermöglicht eine individuelle Ausgestaltung des Studienplans und kann mit 

einer der Vertiefungsrichtungen Angewandte Informatik, Digitale Medizintechnik, Elektro- und Informations-

technik, Erneuerbare Energien sowie Materialwissenschaften und Mechatronik studiert werden. Die Studie-

renden arbeiten forschungsorientiert an einem dreisemestrigen Projektthema und können ihre begleitenden 

theoretischen Module in einem individualisierten Studienplan aus einem breiten Angebot wählen. 

Mit dem Masterstudiengang ist das Ziel verbunden, die Studierenden durch unmittelbare Einbeziehung in die 

angewandten Forschungsaktivitäten der Hochschule durch individuelle persönliche Anleitung für eigenstän-

dige, wissenschaftlich fundierte Projektarbeit in den individuell gewählten Vertiefungsrichtungen zu qualifizie-

ren. Dabei sollen sie neben der fachlichen Qualifikation insbesondere auch die überfachlichen, personalen 

und methodischen Kompetenzen in der wissenschaftlichen Projektarbeit trainieren und Problemlösungskom-

petenz erreichen. Im Zuge der projektorientierten Ausgestaltung sollen auch Werte wie Partizipation, Innova-

tionsfähigkeit und Internationalisierung zum Tragen kommen. Zudem sollen verantwortliches Handeln, kriti-

sches Denken und eine lebendige Lern- und Diskussionskultur gefördert werden. 
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Zusammenfassende Qualitätsbewertung des Gutachtergremiums 

Das Konzept des Studiengangs sichert durch seine projektorientierte Struktur, durch die sehr individuelle und 

gezielte Betreuung durch die forschungsstarken Professorinnen und Professoren, durch die Lernziele der Mo-

dule sowie durch die Interdisziplinarität das erforderliche Master-Abschlussniveau. Die spezifisch und inhaltlich 

auf eine der möglichen Vertiefungsrichtungen ausgerichtete Steuerung der Projektarbeiten incl. der Masterar-

beit sowie der Modulauswahl sichern eine entsprechend vertiefte Kompetenz der Absolventinnen und Absol-

venten im jeweiligen fachlichen Umfeld. 

Den fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen wird mit dem Studiengangskonzept vor allem durch die 

Projektorientierung sowie die unmittelbare Einbeziehung in das aktuelle Forschungsumfeld Rechnung getra-

gen. Wissens- und Kompetenzerweiterung, -vertiefung und -verständnis erfolgen in technologischen, ingeni-

eurwissenschaftlichen und interdisziplinären Modulen, die über einen individualisierten Studienplan vereinbart 

werden. In den Projektphasen arbeiten die Studierenden aktiv an der Wissensgenerierung in der gewählten 

Vertiefungsrichtung mit. 

Die gute fachliche Ausbildung an interessanten und relevanten Themen im Rahmen der Projektarbeit konnte 

während der Begehung nachvollziehbar dargelegt werden. Durch die Studienorganisation erscheint die Stu-

dierbarkeit in Regelstudienzeit grundsätzlich sichergestellt, insbesondere ist ein planbarer und verlässlicher 

Studienbetrieb gewährleistet. Bemerkenswert ist in diesem Kontext die ausgesprochen enge Betreuung der 

Studierenden. Die an der Begehung beteiligten Professorinnen und Professoren vermittelten einen außeror-

dentlich engagierten Eindruck. 
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I. Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 

(gemäß Art. 2 Abs. 2 SV und §§ 3 bis 8 und § 24 Abs. 3 MRVO) 

 

I.1 Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Der Studiengang „Angewandte Forschung in den Ingenieurwissenschaften“ (MAF) hat gemäß § 6 der Prü-

fungsordnung eine Regelstudienzeit von drei Semestern und einen Umfang von 90 Credit Points.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.2 Studiengangsprofile (§ 4 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Es handelt sich um einen konsekutiven Masterstudiengang mit einem anwendungsorientierten Profil. 

Gemäß § 9 der Prüfungsordnung ist eine Abschlussarbeit vorgesehen. Diese Masterarbeit „muss den Cha-

rakter einer eigenständigen Originalarbeit aufweisen und soll die Methoden. und Problemlösungskompetenz 

des Studierenden zeigen“. Die Bearbeitungszeit beträgt gemäß § 9 der Prüfungsordnung sechs Monate. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.3 Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Zugangsvoraussetzung für den Studiengang ist gemäß § 4 der Prüfungsordnung ein einschlägiger Hochschul-

abschluss oder ein anderer gleichwertiger in- oder ausländischer Abschluss auf den Gebieten der Elektro- und 

Informationstechnik, Mechatronik, Medizintechnik, Informatik, Erneuerbare Energien, Wirtschaftsingenieurwis-

senschaften, Materialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaften oder verwandter Fachrichtungen mit 

mindestens 210 ECTS-Punkten und einem Prüfungsgesamtergebnis von mindestens 2,5. Zudem muss der 

Nachweis der studiengangspezifischen Eignung im Rahmen eines Verfahrens erfolgen, das in § 5a der Prü-

fungsordnung geregelt ist. 

Soweit Bewerberinnen oder Bewerber ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder einen gleichwertigen Ab-

schluss nachweisen, für den weniger als 210 ECTS-Punkte, jedoch mindestens 180 ECTS-Punkte vergeben 

wurden, ist Voraussetzung für das Bestehen der Masterprüfung der Nachweis der fehlenden ECTS-Punkte 

aus dem fachlich einschlägigen grundständigen Studienangebot der Technischen Hochschule Aschaffenburg 

oder die Ableistung eines Praktikums von mindestens 20 Wochen Dauer mit Erfolg oder der Nachweis einer 

einschlägigen Berufspraxis von mindestens einem Jahr. 

Die studiengangspezifische Eignung wird durch Befragung und Bewertung eines Vortrages über ein wissen-

schaftliches Thema im Rahmen eines Auswahlgesprächs (Kolloquiums) von 15 - 30 Minuten Dauer festge-

stellt. Die Einzelheiten sind in § 5a der Prüfungsordnung geregelt. 
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Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.4 Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Es handelt sich um einen Studiengang der Fächergruppe Ingenieurwissenschaften. Als Abschlussgrad wird 

gemäß § 10 der Prüfungsordnung der „Master of Science“ vergeben. 

Gemäß § 10 der Prüfungsordnung erhalten die Absolventinnen und Absolventen zusammen mit dem Zeugnis 

ein Diploma Supplement. Dem Selbstbericht liegt ein Beispiel in deutscher und in englischer Sprache in der 

aktuell von HRK und KMK abgestimmten gültigen Fassung (Stand Dezember 2018) bei.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.5 Modularisierung (§ 7 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Den Kern des Curriculums bilden die Module „Projektarbeit I“ und „Projektarbeit II“ (je 14 CP), die zwei inter-

disziplinäre Forschungsseminare beinhalten, und die Masterarbeit (28 CP). In diesem Bereich sollen zusam-

menhängende sowie aufeinander aufbauende fachliche und nichtfachliche Qualifikationen vermittelt werden. 

Die Masterarbeit soll in der dritten Projektphase auf den in den beiden vorhergehenden Projektphasen vermit-

telten Qualifikationen und Kompetenzen aufbauen. 

Die zusätzlich zu absolvierenden Module „Forschungsmethoden I“ und „Forschungsmethoden II“ (je 6 CP) 

dienen der Vermittlung einer wissenschaftlichen Arbeitsmethodik, insbesondere der wissenschaftlichen und 

patentrechtlichen Recherche, der Projektplanung, Präsentationstechniken sowie der Erstellung von Berichten, 

Postern und Publikationen.  

Weiterhin sind ein wissenschaftliches Vertiefungspflichtmodul, zwei Vertiefungswahlpflichtmodule und inter-

disziplinäres Wahlpflichtmodul (je 5 CP) zu studieren, die der Vertiefung und Erweiterung des notwendigen 

Wissens aus Fachgebieten mit direktem Bezug zur Projektarbeit sowie aus interdisziplinären Fächern dienen 

sollen. 

Alle Module erstrecken sich über ein Semester. 

Die Modulbeschreibungen enthalten alle nach § 7 Abs. 2 MRVO erforderlichen Angaben, insbesondere Anga-

ben zu den Inhalten und Qualifikationszielen, den Lehr- und Lernformen, den Leistungspunkten und der Prü-

fung sowie dem Arbeitsaufwand. Modulverantwortliche sind ebenfalls für jedes Modul benannt. 

Aus dem Diploma Supplement geht hervor, dass auf dem Zeugnis neben der Abschlussnote nach deutschem 

Notensystem auch die Ausweisung einer relativen Note erfolgt. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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I.6 Leistungspunktesystem (§ 8 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Der vorgelegte idealtypische Studienverlaufsplan legt dar, dass die Studierenden i. d. R. 30 CP pro Semester 

und 60 CP je Studienjahr erwerben können. In § 6 der Prüfungsordnung ist festgelegt, dass einem CP ein 

durchschnittlicher Arbeitsaufwand von 30 Stunden zugrunde gelegt wird.  

Die im Abschnitt zu § 5 MRVO dargestellten Zugangsvoraussetzungen stellen sicher, dass die Absolventinnen 

und Absolventen mit dem Abschluss des Masterstudiengangs im Regelfall unter Einbezug des grundständigen 

Studiums 300 CP erworben haben. 

Der Umfang der Masterarbeit ist in der Anlage zur Prüfungsordnung geregelt und beträgt 28 CP. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.7 Anerkennung und Anrechnung (Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV) 

Sachstand/Bewertung 

In § 4 der Allgemeinen Prüfungsordnung der Technischen Hochschule Aschaffenburg sind Regeln zur Aner-

kennung von Leistungen, die an anderen Hochschulen erbracht wurden, und Regeln zur Anrechnung außer-

hochschulisch erworbener Kompetenzen vorgesehen.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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II. Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

(gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 StAkkrStV i.V. mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2a StAkkrStV und §§ 11 bis 16; §§ 19 bis 21 und § 24 Abs. 4 MRVO)  

 

II.1 Schwerpunkte der Bewertung / Fokus der Qualitätsentwicklung 

Der Studiengang ist zum Sommersemester 2022 angelaufen und wird erstmalig akkreditiert. Bei der Konzep-

tion konnte die TH Aschaffenburg auf Erfahrungen aus einem bereits etablierten vergleichbaren Studiengang 

in der Elektro- und Informationstechnik zurückgreifen. Schwerpunkte bei der Begehung waren die Studienor-

ganisation, die Modulauswahl, die Konzeption der Projekte und deren Einbindung in die Forschung und die 

Qualitätssicherung. 

Nach der Begehung wurden überarbeitete Unterlagen vorgelegt, die bei der Erstellung des Gutachtens Be-

rücksichtigung fanden. 

 

II.2 Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 MRVO) 

Sachstand 

Der Studiengang soll die Studierenden durch die unmittelbare Einbeziehung in die angewandten Forschungs-

aktivitäten der Hochschule und durch individuelle persönliche Anleitung für eine eigenständige, wissenschaft-

lich fundierte Ingenieurs- und Projektarbeit auf den Berufs- und Tätigkeitsfeldern in einer der Vertiefungsrich-

tungen Angewandte Informatik, Digitale Medizintechnik, Elektro- und Informationstechnik, Erneuerbare Ener-

gien, Materialwissenschaften und Mechatronik qualifizieren. Dabei sollen analytische, kreative und gestalteri-

sche Fähigkeiten der Studierenden gefördert und fachliche, methodische und personale Kompetenzen trainiert 

werden. 

Die Studierenden arbeiten forschungsorientiert an einem dreisemestrigen Projektthema, das sich über drei 

Projektphasen einschließlich der Masterarbeit erstreckt. Diese Projektphasen sollen neben der fachlichen und 

methodischen Qualifizierung vor allem dem praktischen Training personaler Kompetenzen wie Teamfähigkeit, 

Kommunikationsfähigkeit, Sprachkompetenz, Internationalität und Präsentationsfähigkeit dienen. Projektbe-

gleitende Seminare sollen die wissenschaftliche Reflexion und den teamübergreifenden Erfahrungsaustausch 

fördern. 

Den Absolventinnen und Absolventen stehen nach Angaben im Selbstbericht zahlreiche anspruchsvolle Be-

rufs- und Tätigkeitsfelder in der Wirtschaft, im öffentlichen Dienst und in der Wissenschaft offen. Die Persön-

lichkeitsentwicklung ist Ziel insbesondere im Rahmen der Projektphasen und der Abschlussarbeit. Hier sollen 

analytische, kreative und gestalterische Fähigkeiten der Studierenden gefördert und fachliche, methodische 

und personale Kompetenzen trainiert werden. Dieses Ziel wird auch in den interdisziplinären Studienbestand-

teilen und anderen Modulen verfolgt. Die Studierenden sollen lernen, die Bedeutung fremder und eigener 

Lösungen im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Kontext zu analysieren und zu bewerten. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Der Masterstudiengang „Angewandte Forschung in den Ingenieurwissenschaften (MAF)“ ist kein konsekutiver 

Masterstudiengang im klassischen Sinne. Er soll vielmehr ein Angebot für Absolventinnen und Absolventen 

verschiedener Bachelorstudiengänge darstellen und mit seinem spezifischen, stark projektorientierten Profil 

einen Beitrag zur Stärkung, Kontinuität und Qualität der angewandten Forschungsaktivitäten an der TH 

Aschaffenburg leisten. Die Verantwortlichen verstehen ihn als Research-Master und es ist das Ziel, dass die 

Studierenden mit dem Studium technologische, methodische und wissenschaftliche Kompetenzen erwerben, 

die sie befähigen, sowohl im unternehmerischen F/E-Umfeld tätig zu werden oder aber auch eine 
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wissenschaftliche Laufbahn (in einer kooperativen Promotion an der TH Aschaffenburg oder direkt an Univer-

sitäten) einzuschlagen. 

Das Konzept des Studienganges MAF sichert durch seine projektorientierte Struktur, durch die sehr individu-

elle und gezielte Betreuung durch die forschungsstarken Professorinnen und Professoren, durch die Lernziele 

der Module sowie durch die Interdisziplinarität das erforderliche Master-Abschlussniveau. Die spezifisch und 

inhaltlich auf eine der möglichen Vertiefungsrichtungen ausgerichtete Steuerung der Projektarbeiten inklusive 

der Masterarbeit sowie der Modulauswahl sichern eine entsprechend vertiefte Kompetenz der Absolventinnen 

und Absolventen im jeweiligen fachlichen Umfeld. 

Den fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen wird mit dem Studiengangskonzept vor allem durch die 

Projektorientierung sowie die unmittelbare Einbeziehung in das aktuelle Forschungsumfeld Rechnung getra-

gen. Wissens- und Kompetenzerweiterung, -vertiefung und -verständnis erfolgen in technologischen, ingeni-

eurwissenschaftlichen und interdisziplinären Modulen, die über einen individualisierten Studienplan vereinbart 

werden. In den Projektphasen arbeiten die Studierenden aktiv an der Wissensgenerierung in der gewählten 

Vertiefungsrichtung. Gleichzeitig verbreitern und vertiefen sie ihr fachliches und methodisches Wissen und 

gewinnen ein tiefergehendes Wissensverständnis, welches sie zur praxisrelevanten und wissenschaftlichen 

Problemlösungskompetenz führt. 

Die Projektorientierung des Studiengangs führt zu Transferleistungen durch die Studierenden, indem sie vor-

handenes und neu erworbenes Wissen in komplexen und neuen Zusammenhängen nutzen. In den Modulen 

zu Forschungsmethoden und in den Seminaren werden sie befähigt, wissenschaftlich fundierte Entscheidun-

gen zu treffen und mögliche Folgen kritisch zu reflektieren. Die Absolventinnen und Absolventen werden be-

fähigt, anwendungsorientierte Projekte weitgehend autonom und wissenschaftlich fundiert durchzuführen. Da-

mit tragen sie aktiv zur Generierung wissenschaftlicher Innovationen bei. Durch die Integration in die interdis-

ziplinär aufgestellten Projektteams und in den Forschungsseminaren arbeiten die Studierenden direkt mit Pro-

jektleitenden, wissenschaftlichen sowie technischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Projektpartnerinnen 

und -partnern sowie externen Partnerinnen und Partnern zusammen. Dabei erleben sie Kommunikations- und 

Kooperationsprozesse und erwerben Kompetenzen, die sie zu zielorientiertem, konstruktivem und konzeptio-

nellem Handeln im Team befähigen. 

Durch die Projektbearbeitung werden die Studierenden intensiv in das jeweilige berufliche und wissenschaft-

liche Umfeld eingebunden. Die Anfertigung wissenschaftlicher Veröffentlichungen fördert das wissenschaftli-

che Selbstverständnis. Die Forschungsseminare ermöglichen den Studierenden Einblicke in benachbarte und 

fremde Fachgemeinschaften, sie setzen sich mit Randbedingungen und Konsequenzen ihres beruflichen Han-

delns auseinander und werden befähigt, gesellschaftliche Erwartungen und Folgen verantwortungsethisch 

einzuschätzen und im Handeln zu berücksichtigen. 

Das Anforderungsprofil für eine qualifizierte Erwerbstätigkeit für einen Ingenieur bzw. eine Ingenieurin mit 

Masterabschluss erfordert eine eigenständige Problemanalyse auch in neuen Problemfeldern und die Ablei-

tung von nötigen Maßnahmen zur Lösung des Problems in einem angemessenen Zeitrahmen. Die Problemlö-

sung wird im beruflichen Umfeld meistens im Team durchgeführt. Daher sind für die Erwerbstätigkeit neben 

fachlichen Kompetenzen auch Soft Skills gefragt. 

Die gute fachliche Ausbildung an interessanten und relevanten Themen im Rahmen der Projektarbeit konnte 

während der Begehung nachvollziehbar dargelegt werden. Die beteiligten Professorinnen und Professoren 

verfügen hier über einen breiten Wissensschatz und eine sehr gute Vernetzung zu Unternehmen und zu an-

deren Forschungseinrichtungen (vgl. Kooperationspromotionen mit Universitäten und Industrieprojekte mit 

z. B. Linde). Auch anhand der ausgehändigten Projektliste für den Masterstudiengang konnte dem Gutachter-

gremium ein guter Einblick in das Spektrum der möglichen Projekte gewährt werden. Bei der Begehung ver-

mittelten die beteiligten Professorinnen und Professoren einen außerordentlich engagierten Eindruck. Die 
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Studierenden bestätigten dies. Solange dieses Niveau auf Seiten der Professorenschaft aufrechterhalten wer-

den kann, besteht aus Sicht des Gutachtergremiums für die Absolventinnen und Absolventen eine sehr gute, 

fundierte Ausbildung. Damit haben die Absolventinnen und Absolventen sehr gute Aussichten auf eine quali-

fizierte Erwerbstätigkeit im Anschluss an Ihr Studium. Die genannten Qualifikationsziele: analytische, kreative 

Fähigkeiten sowie methodische und personale Kompetenzen werden, wie oben dargestellt, nachvollziehbar 

vermittelt. Das angebotene Portfolio an Vorlesungen ermöglicht die fundierte Grundlagenausbildung ergän-

zend zur Projektarbeit. Mit dem anvisierten Ausbildungsprofil bestehen aus Sicht der Berufspraxis in Entwick-

lungsabteilungen zum Beispiel in der Automobilindustrie gute Chancen, eine Stelle mit adäquater Bezahlung 

zu finden. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass mit dem Konzept sowie der Umsetzung des MAF-Studien-

ganges den Studierenden die Möglichkeit geboten wird, ihre Persönlichkeit im Projektumfeld sowie in den 

interdisziplinären Veranstaltungen sowohl durch fachlich-spezifische als auch durch soziale Kompetenzen um-

fassend zu entwickeln und diese in verschiedenen beruflichen Laufbahnen zum Einsatz zu bringen. 

Einen Diskussionspunkt bei der Begehung stellte die Dokumentation der Qualifikationsziele und Lernergeb-

nisse dar. Das Gutachtergremium begrüßt ausdrücklich, dass diese nach der Begehung in der Prüfungs- und 

Studienordnung geschärft und kompetenzorientiert ausgearbeitet worden sind. Zudem erfolgte eine Differen-

zierung der Kompetenzen hinsichtlich der fünf Vertiefungsrichtungen. Diese werden nun auch im Diploma 

Supplement differenziert nach den Vertiefungsrichtungen ausgewiesen. Damit bildet sich das zukunftswei-

sende Konzept des Studiengangs angemessen in den genannten Dokumenten ab, so dass für alle relevanten 

Stakeholder (Studieninteressierte, Studierende und potenzielle Arbeitgeber) ausreichend Transparenz ge-

schaffen ist. Insbesondere wird das aus der Schwerpunktsetzung resultierende Kompetenzprofil der Studie-

renden deutlich, was sinnvoll und notwendig ist, da sich die Vertiefungen Angewandte Informatik, Digitale 

Medizintechnik, Elektro- und Informationstechnik, Materialwissenschaften und Mechatronik und Erneuerbare 

Energien in der fachlichen Spezifik und auch in den möglichen Einsatzfeldern nach dem Studium doch erheb-

lich unterscheiden. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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II.3 Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 MRVO) 

II.3.1 Curriculum (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 MRVO) 

Sachstand 

Das Curriculum stellt sich wie folgt dar: 

 

Den Kern bilden nach Darstellung im Selbstbericht die Module „Projektarbeit I“ und „Projektarbeit II“ einschließ-

lich zweier interdisziplinärer Forschungsseminare sowie die Masterarbeit. Durch diese Studienbestandteile 

sollen die Studierenden in ihrer Vertiefungsrichtung ingenieurmäßige Projektarbeit erlernen, trainieren und 

reflektieren. Die Masterarbeit soll in der dritten Projektphase auf den in den beiden vorhergehenden Pro-

jektphasen vermittelten Qualifikationen und Kompetenzen aufbauen. Über die Projektphasen und die Master-

arbeit ist in hochschulöffentlichen Vorträgen im Rahmen der hausinternen, hochschulöffentlichen Forschungs-

seminare sowie einem Abschlusskolloquium zu berichten. 

Die zusätzlich zu absolvierenden Module „Forschungsmethoden I“ und „Forschungsmethoden II“ dienen der 

Vermittlung einer wissenschaftlichen Arbeitsmethodik, insbesondere der wissenschaftlichen und patentrecht-

lichen Recherche, der Projektplanung, Präsentationstechniken sowie der Erstellung von Berichten, Postern 

und Publikationen. Weiterhin sind ein wissenschaftliches Vertiefungspflichtmodul, zwei Vertiefungswahlpflicht-

module und ein interdisziplinäres Wahlpflichtmodul zu studieren, die der Vertiefung und Erweiterung des not-

wendigen Wissens aus Fachgebieten mit direktem Bezug zur Projektarbeit sowie aus interdisziplinären Fä-

chern dienen sollen. Die Inhalte dieser Module werden von den Studierenden mit ihren Projektbetreuenden 

individuell abgestimmt. Es können Module an der eigenen Hochschule, an den Partnerhochschulen, an Uni-

versitäten, an der Virtuellen Hochschule Bayern (VHB) oder an beliebigen anderen Hochschulen gewählt wer-

den. 

Durch die Wahlmöglichkeiten beim Projektthema und die individuelle Ausrichtung des Curriculums sollen die 

Studierenden in die Gestaltung ihres Studiums einbezogen werden. In den zur Verfügung stehenden Modulen 

werden unterschiedliche Lehr- und Lernformen wie zum Beispiel Vorlesung, seminaristischer Unterricht bzw. 

Seminar oder digitalisierte Lehre angeboten. 
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Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Auf Basis der vorgelegten Dokumente und im Besonderen der bereitgestellten Informationen und Erklärungen 

während der Begehung kann folgende Bewertung vorgenommen werden: Das Curriculum ist unter Berück-

sichtigung der geforderten Eingangsqualifikation und der Erreichbarkeit der Qualifikationsziele sehr gut aufge-

baut. Die Studiengangsverantwortlichen verfügen hier über Erfahrungen und Erkenntnisse aus einem bereits 

in Durchführung befindlichen artverwandten Studiengang. Begrüßt wird, dass die Dokumentation des Studi-

engangs nach der Begehung mit Blick auf die Struktur überarbeitet worden ist und sich nun deutlich übersicht-

licher darstellt. Somit bildet sich das Curriculum angemessen und nachvollziehbar im Modulhandbuch ab, das 

durch die Studienpläne für die Vertiefungsrichtungen sinnvoll ergänzt wird. 

Auch wenn durch die Studienpläne klarer wird, was in welchem Bereich gewählt werden kann, fällt nach wie 

vor auf, dass in den einzelnen Vertiefungsrichtungen jeweils ein hohes Maß an Modulen zur Auswahl steht, 

bei denen der Bezug zur Vertiefungsrichtung nicht immer auf der Hand liegt. Das Gutachtergremium hat keine 

Zweifel, dass für die einzelnen Studierenden im Rahmen der intensiven Beratung passende Studienpläne 

erstellt werden. Gleichwohl sollte auf der Basis der ersten Erfahrungen mit dem tatsächlichen Studierverhalten 

überprüft werden, ob eine stärkere Eingrenzung der Wahlpflichtkataloge mit einer noch deutlicheren Fokus-

sierung auf den jeweiligen Schwerpunkt sinnvoll ist. 

Das Modulkonzept fördert und unterstützt das Erreichen der unterschiedlichen Qualifikationsziele. Die Studi-

engangsbezeichnung „Angewandte Forschung in den Ingenieurwissenschaften“ lässt keine Rückschlüsse auf 

die konkreten Studieninhalte zu, jedoch ist es bei der Vielfallt der individuellen Ausprägung des Studienformats 

nur schwer möglich, eine Bezeichnung anzugeben, die allen Inhalten gerecht wird, daher ist die Bezeichnung 

als stimmig zu betrachten. Der Abschlussgrad und die Bezeichnung passen zu den Qualifikationszielen und 

dem Curriculum. 

Durch den intensiven und motivierten Einsatz des Lehrpersonals wird eine ungewöhnlich Breite an inhaltlicher 

Schwerpunktsetzung ermöglicht; es ist möglich, sich sowohl inhaltlich zu fokussieren als auch ein größeres 

Maß an Interdisziplinarität zu erreichen. Abhängig von der inhaltlichen Ausrichtung werden unterschiedliche 

Lehr- und Lernformen sowie Praxisanteile im Studium angeboten. Durch die Projektorientierung in diesem 

Masterprogramm können Studierende umfangreich Einfluss auf die Gestaltung Ihres Studiums nehmen. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung: 

Es sollte überprüft werden, ob bei den einzelnen Vertiefungsrichtungen eine Eingrenzung der Wahlpflichtka-

taloge sinnvoll ist. 

 

II.3.2 Mobilität (§ 12 Abs. 1 Satz 4 MRVO) 

Sachstand 

Durch die einsemestrigen Module und die hohe Gestaltungsfreiheit soll ein Auslandsaufenthalt während des 

Studiums begünstigt werden. Ein Mobilitätsfenster besteht nach Darstellung im Selbstbericht insbesondere im 

zweiten Semester. In dieser Zeit können die Module Projektphase II, Interdisziplinäres Forschungsseminar II 

sowie einzelne Vertiefungsmodule an einer Hochschule im Ausland durchgeführt werden. Um einen passge-

nauen Austausch zu ermöglichen, werden derzeit Partnerschaften mit Hochschulen in Frankreich, Ungarn und 

Finnland aufgebaut. 
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Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Grundsätzlich ist die Mobilität gegeben, jedoch, aufgrund der Besonderheit dieses Masterprogramms, das 

mehr auf Projekte als auf klassische Vorlesungen setzt, ist zu erwarten, dass nicht alle Hochschulen im In- 

und Ausland für die Studierenden passende Angebote machen können. Es ist wahrscheinlich, dass der Be-

such einer ausländischen Hochschule zu einer Studienzeitverlängerung führt, wenn dort ein eher klassisch 

strukturiertes Studium praktiziert wird. Es werden aber Programme mit Partnerhochschulen angeboten, die es 

ermöglichen, auch die Projektstruktur bei einem Auslandsaufenthalt weiter aufrecht zu erhalten und damit 

ohne Zeitverlust zu studieren.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.3.3 Personelle Ausstattung (§ 12 Abs. 2 MRVO) 

Sachstand 

Die Fakultät verfügt über 58 hauptberufliche Professuren. Davon sind acht Forschungsprofessuren mit der 

halben Lehrverpflichtung ausgestattet und vertreten sowohl in der Forschung als auch in der Lehre die Vertie-

fungsrichtungen im vorliegenden Studiengang. Zudem gibt es an der Fakultät zwei Lehrkräfte für besondere 

Aufgaben und 40 nebenberufliche externe Lehrbeauftragte sowie technisches und administratives Personal 

und wissenschaftlich Mitarbeitende. 

Die Professuren sind keinem Studiengang zugeordnet, sondern lehren in den Studiengängen der Fakultät in 

ihren jeweiligen Fachgebieten. Im vorliegenden Studiengang werden die Kapazitäten des Lehrpersonals nach 

Darstellung im Selbstbericht im Wesentlichen für Betreuungsaufgaben eingesetzt. Für die Höhe der anrechen-

baren Lehrkapazität ist vom Land ein Schlüssel vorgegeben. Für die Wahlpflichtmodule wird auf bestehendes 

Lehrangebot zurückgegriffen. 

Weiterbildungsmöglichkeiten stehen vom Zentrum für Hochschuldidaktik (DiZ) der bayerischen Hochschulen 

für Angewandte Wissenschaften zur Verfügung. Alle neu berufenen Professorinnen und Professoren müssen 

eine Basis-Qualifizierung besuchen, zur Fortbildung werden für alle Lehrenden weitere Seminare angeboten, 

die zum Teil auch vor Ort in Aschaffenburg stattfinden. Zudem gibt es hochschuleigene Angebote zur Fortbil-

dung und zum Austausch im Bereich der Hochschuldidaktik. 

Die Lehrenden können Forschungs- und Praxisfreisemester beantragen und haben die Möglichkeit, sich für 

eine Forschungsprofessur zu bewerben. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die personelle Ausstattung mit Lehrenden ist mit der hohen Anzahl hauptberuflich tätiger Professorinnen und 

Professoren nebst Lehrkräften für besondere Aufgaben und externen Lehrbeauftragten gut, so dass eine fach-

liche und methodisch-didaktisch qualifizierte Umsetzung des Curriculums gewährleistet ist. Insbesondere die 

forschungsintensive Orientierung der Professuren, die durch eine hohe Anzahl von Promovierenden unter-

stützt werden, stellt die qualifizierte Betreuung der Studierenden in den Projekt- und Mastermodulen sicher. 

Die Prozesse und Kriterien für die Personalauswahl entsprechen den gesetzlichen Vorgaben. Zur hochschul-

didaktischen Qualifizierung für Neuberufene sowie zur Weiterbildung stehen geeignete Angebote zur Verfü-

gung.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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II.3.4 Ressourcenausstattung (§ 12 Abs. 3 MRVO) 

Sachstand 

Die Fakultät Ingenieurwissenschaften verfügt über eine Hauptnutzfläche von ca. 7.800 m² für Hörsäle, Labore, 

Seminarräume, Büros und studentische Arbeitsplätze. Auf dem Gelände der Hochschule werden zudem der-

zeit zwei neue Gebäude errichtet. In einem dieser neuen Gebäude sollen u. a. neue materialwissenschaftliche 

Labore ihren Platz finden. Aktuell stehen ca. 50 Labore zur Verfügung. Die Studierenden des vorliegenden 

Studiengangs können deren Ausstattung zusammen mit technischem Personal und wissenschaftlich Mitarbei-

tenden für ihre eigenen Projektaktivitäten nutzen. 

Die Datenverarbeitungsinfrastruktur wird über das Rechenzentrum (RZ) bereitgestellt und administriert. Das 

Rechenzentrum unterhält auch PC-Räume für den Lehrbetrieb und stellt eine Lernplattform und weitere Werk-

zeuge für die digitale Lehre bereit. Weiterhin verfügt die TH Aschaffenburg über ein Sprachenzentrum, dessen 

Hauptaufgabe die Entwicklung und der Einsatz sprachdidaktischer Methoden für die Sprachausbildung ist. 

Neben den Pflichtfächern Wirtschafts-, Rechts-, Real Estate oder Technisches Englisch und Wirtschaftsfran-

zösisch oder Wirtschaftsspanisch werden weitere Sprachen im Wahlpflichtbereich angeboten. Zudem steht 

eine Hochschulbibliothek zur Verfügung, die für die bedarfsgerechte Bereitstellung von wissenschaftlicher Li-

teratur und von Informationen in gedruckter und digitaler Form zuständig ist und die Funktion als zentraler 

Lernort sowie Anbieter von Schulungs- und Beratungsangeboten rund um das wissenschaftliche Arbeiten und 

Schreiben hat. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Ressourcenausstattung ist sehr gut. Insbesondere bieten die Labore ausreichend Arbeitsplätze, um die 

Durchführung der Projekte zu gewährleisten, zumal durch den Neubau weitere Labore entstehen werden. 

Auch die Bibliothek unterstützt die Studierenden in hervorragender Weise, bspw. durch eine kostenfreie Fern-

leihe. Nicht-wissenschaftliches Personal ist ebenfalls in ausreichendem Umfang vorhanden. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.3.5 Prüfungssystem (§ 12 Abs. 4 MRVO) 

Sachstand 

Als Prüfungsformen sind schriftliche und mündliche Prüfungen sowie Projektdokumentationen vorgesehen. 

Die Auswahl orientiert sich nach Darstellung der Hochschule an den mit einem Modul angestrebten Kompe-

tenzen. In drei Modulen muss zusätzlich zur Prüfung eine unbenotete Präsentation gehalten werden. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Sämtliche Prüfungen sind modulbezogen. In der Regel schließen Module mit nur einer Prüfung ab, wie oben 

dargestellt, kommt in drei Modulen allerdings eine Präsentation als durch die Studierenden zu erbringende, 

aber unbenotete Leistung hinzu. Die Prüfungsformen sind dabei auf die in den jeweiligen Modulen zu erwer-

benden Kompetenzen abgestimmt und ermöglichen eine aussagekräftige Überprüfung der Lernzielerreichung.  

Begrüßt wird, dass die Prüfungsleistung in den Projektmodulen im Zuge der Überarbeitung des Modulhand-

buchs nach der Begehung präzisiert und für den Umfang der Projektdokumentationen zumindest eine Spanne 

angegeben worden ist. 
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Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.3.6 Studierbarkeit (§ 12 Abs. 5 MRVO) 

Sachstand 

Den Großteil des Studiums machen die Projektmodule aus, die in Abstimmung mit den betreuenden Profes-

sorinnen und Professoren individuell organisiert werden. Aufgrund der zeitlichen Flexibilität bei der Projektbe-

arbeitung gibt es nach Darstellung der Hochschule keine Überschneidungen mit anderen Verpflichtungen. Bei 

den Vertiefungsmodulen steht ein breites Angebot an der TH Aschaffenburg und anderen Hochschulen zur 

Verfügung, so dass hier auch eine flexible Planung erfolgen kann. 

Die Veranstaltungen an der TH Aschaffenburg und ihre Prüfungen werden in die zentralen Terminplanungen 

mit einbezogen. Ein semesterbegleitend veröffentlichter Studienplan dient dazu, die Studierenden über den 

Semesterablauf, die Prüfungsart und die Prüfungsdauer der jeweiligen Module zu informieren. Informationen 

zu Seminarterminen und Prüfungen erfolgen gemäß Selbstbericht über die Homepage der Hochschule und 

die Lernplattform. 

Die Module erstrecken sich jeweils über ein Semester und schließen mit einer Prüfung ab. Die Prüfungen 

können bei Nicht-Bestehen in bestimmten Fristen bis zu zweimal wiederholt werden. Kein Modul umfasst we-

niger als fünf Credit Points. Pro Semester sind maximal fünf Prüfungen vorgesehen. Der Workload wird im 

Rahmen der Lehrevaluation überprüft. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Durch die Studienorganisation erscheint die Studierbarkeit in Regelstudienzeit grundsätzlich sichergestellt, 

insbesondere ist ein planbarer und verlässlicher Studienbetrieb gewährleistet. Bemerkenswert ist in diesem 

Kontext die ausgesprochen enge Betreuung der Studierenden, die vor dem Hintergrund der großen Freiheiten, 

die für das Curriculum des Studiengangs charakteristisch sind, seitens der Gutachtergruppe auch für entschei-

dend für die Erreichung der Qualifikationsziele einerseits und die Studierbarkeit andererseits eingeschätzt 

wird. Im Rahmen der Gespräche vor Ort konnte die Gutachtergruppe den Eindruck gewinnen, dass diese 

Betreuung nicht nur für die bei Aufnahme des Studienbetriebes noch sehr kleine Kohorte möglich ist, sondern 

aufgrund der personellen Ausstattung allgemein sowie des großen Engagements der beteiligten Lehrenden 

im Besonderen auch im Falle des beabsichtigten Aufwuchses der Studierendenzahlen gewährleistet werden 

kann.  

Die bereits genannten curricularen Freiheiten im Studiengang ermöglichen auch die unproblematische Sicher-

stellung der Überschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Prüfungen. Seitens der Hochschule wird 

insbesondere betont, dass die Projektmodule so organisiert werden, dass die dort anfallende Arbeit flexibel 

vor und nach anderen, terminlich stärker festgelegten Lehrveranstaltungen erledigt werden kann. Sofern sich 

in einem individuellen, zu Studienbeginn festgelegten Studienplan doch terminliche Überschneidungen zwi-

schen Lehrveranstaltungen ergeben sollten, bestätigen die Studierenden und Lehrenden im Gespräch, dass 

ein Austausch eines Wahlpflichtfaches zur Vermeidung von Terminkollisionen problemlos möglich ist.  

Vor dem Hintergrund des Umstandes, dass kein Modul die Mindestgröße von fünf ECTS-Punkten unterschrei-

tet und zudem die Module (i. d. R., vgl. oben zum Thema Prüfungssystem) mit einer Prüfung abschließen, ist 

eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte sowie -organisation unproblematisch gewährleis-

tet.  
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Aus Sicht der Gutachtergruppe erscheint die studentische Arbeitsbelastung grundsätzlich plausibel veran-

schlagt und wird im Rahmen des Qualitätsmanagements regelmäßig überprüft. Besonders zu betrachten sind 

dabei vor allem die Projektmodule I und II, da hier zur Sicherstellung einer angemessenen und ausgewogen 

verteilten studentischen Arbeitsbelastung sichergestellt sein muss, dass bereits zu Beginn eines Semesters 

die konkret zu bearbeitenden Aufgaben bzw. zu erreichenden Ziele angemessen definiert werden. In den Vor-

Ort-Gesprächen konnten die Gutachter/innen den Eindruck gewinnen, dass sich die Lehrenden dieser Tatsa-

che bewusst sind und die Projektmodule entsprechend steuern – einschließlich regelmäßiger Zwischenge-

spräche mit den Studierenden zur Evaluation der Erreichbarkeit und Angemessenheit der Projektziele ein-

schließlich der Möglichkeit einer einvernehmlichen Anpassung im Falle von Ungereimtheiten. Auch die Stu-

dierenden konnten die grundsätzliche Angemessenheit der Arbeitsbelastung bestätigen.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.4 Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge (§ 13 MRVO) 

II.4.1 Aktualität der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen 

Sachstand 

Die Aktualität und Adäquanz der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen sind nach Darstellung der 

Hochschule dadurch gewährleistet, dass die Studierenden während des gesamten Studiums in interne For-

schungsprojekte an den Instituten und Laboratorien der Hochschule eingebunden sind. Über diese Einbindung 

soll auch die Anpassung der fachlich-inhaltlichen Gestaltung des Curriculums erfolgen. Module, die speziell 

für Studierende des Masterstudiengangs vorgesehen sind, können nach Darstellung im Selbstbericht semes-

terweise bei Bedarf angeboten werden. Für die Diskussion und Weiterentwicklung der didaktischen Umset-

zung sind die Prüfungskommission, die Vertiefungsrichtungskommission und die Qualitätssicherungskommis-

sion zuständig. 

An der Fakultät laufen Forschungsprojekte mit einem Gesamtumfang von ca. 10 Mio. Euro. In diese sind 40 

wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingebunden, die sich größtenteils in einem kooperativen 

Promotionsverfahren befinden und zum Teil Absolventinnen bzw. Absolventen des bisher etablierten Master-

studiengangs „Elektro- und Informationstechnik“ sind. Erwartet wird, dass auch Absolventinnen und Absolven-

ten des vorliegenden Studiengangs (kooperative) Promotionen anstreben werden. Nach Angaben im Selbst-

bericht sind viele der am Studiengang beteiligten Professorinnen und Professoren in ihren Fachgebieten auf 

nationaler und internationaler Ebene in Fach- und Arbeitsgremien sowie über Tagungen und Kooperationen 

vernetzt. Auch darüber sollen aktuelle Diskussionen in die Lehre einfließen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die starke Forschungsorientierung der Fakultät reflektiert sich im Angebot der Wahlmodule. Sie stellt insbe-

sondere die fachliche Aktualität der Inhalte der Projekt- und Mastermodule sicher und gewährleistet so, dass 

nationale und internationale Entwicklungen Eingang in die Ausbildung der Studierenden finden. 

Zur regelmäßigen Überprüfung des Curriculums unter inhaltlichen und didaktischen Aspekten sowie dessen 

Weiterentwicklung dienen die für den Studiengang vorgesehenen Maßnahmen zur Qualitätssicherung (vgl. 

Kap. Studienerfolg). 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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II.5 Studienerfolg (§ 14 MRVO) 

Sachstand 

Zur Qualitätssicherung des Studiengangs sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen: Zum einen soll vor 

Aufnahme des Studiums eine intensive Beratung der Studieninteressierten durch die Studiengangsleitung und 

durch Professorinnen und Professoren, die selbst in die Lehre und Projektbetreuung des Studiengangs inte-

griert sind, erfolgen, die auch Informationsveranstaltungen in den grundständigen Bachelorstudiengängen um-

fasst. Während des Studiums wird durch die individuelle Betreuung der Studierenden durch die Projektbe-

treuer und Projektbetreuerinnen eine unmittelbare und effiziente Rückkopplung von Studierenden zu den Leh-

renden angestrebt. Zur Betreuung gehört unter anderem die Erstellung von individualisierten Studienplänen 

und Beratungsprotokollen. In den Forschungsseminaren soll eine Vernetzung der Studierenden erfolgen, die 

auch dazu genutzt werden soll, zu diskutieren, wie der individuelle Studienerfolg weiter verbessert werden 

kann. 

Weiterhin ist vorgesehen, dass die Lehrveranstaltungen des Studiengangs durch die Studierenden regelmäßig 

evaluiert und die Ergebnisse der Evaluation diskutiert werden. Die Evaluationsergebnisse sollen für Nachjus-

tierungen genutzt werden. Sie fließen zudem in die Lehrberichte der Fakultät ein und sollen für qualitätsver-

bessernde Maßnahmen auf Fakultäts- und Hochschulebene verwendet werden. Geplant sind darüber hinaus 

Befragungen von Absolventinnen und Absolventen. 

Gemäß SPO ist die Prüfungskommission für die Qualitätssicherung des Studiengangs verantwortlich. Für das 

kontinuierliche Monitoring, die Vorbereitung von qualitätssichernden Maßnahmen und als Schnittstelle zu den 

Qualitätssicherungssystemen der Hochschule wurde zudem eine Qualitätssicherungskommission gebildet. 

Der Qualitätssicherungskommission gehören auch studentische Vertreterinnen und Vertreter an. Die Prü-

fungs- und die Qualitätssicherungskommission haben in diesem Studiengang insbesondere die Aufgabe, die 

Studierenden und die Professorinnen und Professoren in allen Projektphasen zu begleiten, zu beraten und zu 

betreuen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Das Qualitätsmanagementsystem der TH Aschaffenburg umfasst etablierte und erprobte Mechanismen zur 

regelmäßigen Überwachung des Studienerfolges sowie zur Ableitung von Maßnahmen bei Auffälligkeiten. 

Insbesondere werden verschiedene Befragungen und Evaluationen, darunter auch eine regelmäßige Evalua-

tion der Lehrveranstaltungen, durchgeführt. Dabei konnten die Studierenden im Gespräch vor Ort bestätigen 

(wenn auch bezogen auf Erfahrungen aus dem Bachelorstudium, im hier betrachteten Studiengang ist zum 

Zeitpunkt der Begehung noch keine Lehrveranstaltungsevaluation durchgeführt worden), dass diese ihre qua-

litätssichernde Wirkung entfalten und sie in der Regel über Ergebnisse der Befragungen und abgeleitete Maß-

nahmen informiert werden.  

Hinsichtlich der für jede/n Studierende/n individuell gestalteten Projektmodule erscheint zudem der bereits 

beschriebene enge Austausch zwischen Studierenden, Lehrenden, der Studiengangsleitung sowie dem ad-

ministrativen Personal für das Monitoring des Studienerfolgs entscheidend. Die Gutachtergruppe ist über-

zeugt, dass dieser aktuell und auch zukünftig unter Berücksichtigung der beabsichtigten Steigerung der Stu-

dierendenzahlen gewährleistet ist. Daneben werden die Projektmodule auch unter Verwendung von auf die 

besonderen Rahmenbedingungen zugeschnittenen Fragebögen evaluiert.  

Daneben konnte sich die Gutachtergruppe im Gespräch vor Ort auch davon überzeugen, dass die Begleitung 

des Studienbetriebes durch die Prüfungs- und die Qualitätssicherungskommission einen relevanten Beitrag 

zur Sicherung des Studienerfolges und zur Weiterentwicklung des Studienganges insgesamt leistet. Die Stu-

dierenden haben bestätigt, dass das studentische Mitglied der Qualitätssicherungskommission als 
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niederschwelliger Ansprechpartner für die Kommilitonen gesehen wird und dessen Position innerhalb der 

Kommission auch angemessen Gehör findet.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.6 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 MRVO) 

Sachstand 

Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit sind als Ziele im Hochschulentwicklungsplan der techni-

schen Hochschule Aschaffenburg verankert. Das aktuelle Gleichstellungskonzept hat als Ziele die Erhöhung 

des Frauenanteils in unterrepräsentierten Bereichen, die Sicherung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

bzw. Familie und Studium sowie die Sicherstellung der Chancengleichheit von Frauen und Männern. Die in 

einem Aktionsplan Gleichstellung vorgesehenen Maßnahmen beziehen sich auf die Bereiche „Nachhaltige 

Organisation der Gleichstellungsarbeit“, „Lebendige Familiengerechtigkeit“, „Bewusstseinsschärfung Chan-

cengerechtigkeit - Einführung Qualitätsmanagement“, „Sicherung der Chancengleichheit im nichtwissen-

schaftlichen Personal“, „Erhöhung des Frauenanteils an den Professuren“ und „Abbau von Stereotypen – Ge-

winnung von Studentinnen für die Fakultät IW“. Die Hochschule ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert. 

Ein Familien- und Frauenbüro steht zur Information und Beratung zur Verfügung. Zudem verfügt die Hoch-

schule über Einrichtungen wie ein Familienzimmer. 

Das Amt der/des Behindertenbeauftragten dient als Anlaufstelle für Studierende mit Behinderung oder chro-

nischer Erkrankung. Durch verschiedene Maßnahmen wird das Ziel einer barrierefreien Lehre verfolgt. Nach-

teilsausgleiche sind in § 5 der landesweiten Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschulen vorgesehen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Technische Hochschule Aschaffenburg besitzt angemessene Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und 

zur Förderung der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen, die den an staatlichen 

Hochschulen üblichen Standards entsprechen und auch auf den vorliegenden Studiengang angewandt wer-

den. Dazu gehören insbesondere Maßnahmen zur Förderung von Frauen im MINT-Bereich sowie zur Verein-

barung von Studium und Familie bzw. Care-Aufgaben. 

Nachteilsausgleichsregelungen sind in der landesweiten Rahmenprüfungsordnung vorgesehen. Wegen der 

Projektorientierung sieht das Gutachtergremium im vorliegenden Studiengang eine besondere Herausforde-

rung, mit Situationen wie längerer Krankheit oder Schwangerschaft umzugehen. Die Verantwortlichen konnten 

jedoch überzeugend darstellen, dass in derartigen Fällen Ansprechpersonen auf verschiedenen Ebenen vor-

handen sind und individuelle studierendengerechte Lösungen gefunden werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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III. Begutachtungsverfahren 

III.1 Allgemeine Hinweise 

Nach der Begehung wurden überarbeitete Unterlagen vorgelegt, die bei der Erstellung des Gutachtens Be-

rücksichtigung fanden. 

 

III.2 Rechtliche Grundlagen 

Akkreditierungsstaatsvertrag 

Bayerische Studienakkreditierungsverordnung vom 13.04.2018 

 

III.3 Gutachtergruppe 

Hochschullehrerinnen / Hochschullehrer 

▪ Prof. Dr. Armin Fiedler, Hochschule Koblenz, Professur Software Engineering 

▪ Prof. Dr.-Ing. Kathrin Lehmann, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, 

Fachgebiet Elektrische Energietechnik 

▪ Prof. Dr.-Ing. Daniel Schilberg, Hochschule Bochum, Institut für Robotik und Mechatronik  

Vertreter der Berufspraxis 

▪ Dr.-Ing. Christian Mergl, Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg 

Studierender 

▪ Philipp Schulz, Student der RWTH Aachen, Wirtschaftsingenieurwesen 
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IV. Datenblatt 

IV.1 Daten zum Studiengang zum Zeitpunkt der Begutachtung 

 

 

IV.2 Daten zur Akkreditierung 

Vertragsschluss Hochschule – Agentur: 29.06.2020 

Eingang der Selbstdokumentation: 24.05.2022 

Zeitpunkt der Begehung: 14./15.06.2022 

Personengruppen, mit denen Gespräche geführt wor-

den sind: 

Hochschulleitung, Fachbereichsleitung, Studien-

gangsverantwortliche, Lehrende, Mitarbeiter/in-

nen Dekanat, Studierende 

An räumlicher und sächlicher Ausstattung wurde be-

sichtigt (optional, sofern fachlich angezeigt): 

Seminarräume, Labore 

 

Es handelt sich um eine Erstakkreditierung. 

 


